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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Es ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes InN 236 VEP - Möbelhaus 

Hildastraße - geplant. Es soll hier ein Gewerbegebiet entwickelt werden, das die Ansiedelung eines 

Möbelhauses ermöglicht. Eine Wohnnutzung ist nicht vorgesehen. 

Für die Erstellung des Bebauungsplans ist eine schalltechnische Untersuchung erforderlich.  

Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgeräusche der umliegenden Straßen  

• Bornstraße L684 

• Hildastraße 

 Und des nördlich gelegenen Streckennetzes der Deutschen Bahn: 

• Streckenabschnitt 2132 

• Streckenabschnitt 2100 

ein. Hierzu ist eine Untersuchung der Lärmimmissionen im Plangebiet erforderlich.  

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll im Plangebiet ein Möbelhaus angesie-

delt werden. In einer Prognose sind hierzu die gewerblichen Geräuschbelastungen im Umfeld zu 

ermitteln und gem. TA Lärm zu beurteilen. 

Somit sind die Geräuschimmissionen aus Gewerbe im Plangebiet sowie aus dem öffentlichen Stra-

ßenverkehr zu untersuchen und ggf. entsprechende Maßnahmen zum Immissionsschutz vorzu-

schlagen.  

Die KPP Grundstücksentwicklungs GmbH hat TAC – Technische Akustik beauftragt, hierzu eine 

schalltechnische Untersuchung durchzuführen und die Ergebnisse zu bewerten.  

Die Lage des Plangebietes mit der Umgebung ist dem Lageplan in Anhang A1 zu entnehmen.  
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2 Normen, Richtlinien und verwendete Unterlagen 

Dem Gutachten liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

2.1 Pläne 

[1] Auszug Deutsche Grundkarte Dortmund aus http://tim-online.nrw.de Stand Juli 2018 

[2] Auszug Grundkarte aus https://www.openstreetmap.org/, Stand Juli 2018 

[3] Strukturentwurf Einrichtungshaus Dortmund, Rossmann + Partner, Architekten, Stand No-
vember 2017 

[4] vorhabenbezogenen Bebauungsplanes InN 236 VEP - Möbelhaus Hildastraße -der Stadt 
Dortmund, Stand 22.09.2017 

 

2.2 Normen und Richtlinien 

[5] BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge – Bundes-Immissionsschutz-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) geändert worden ist 

[6] TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, 26. August 1998 (GMBl Nr. 
26/1998, S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5) 

[7] DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Oktober 1999 

[8] DIN 18005 -1 - Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung, Juli 2002 

[9] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 - Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren – Schalltech-
nische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987  

[10] DIN 18005-2 Schallschutz im Städtebau, Teil 2, Lärmkarten – Kartenmäßige Darstellung 
von Schallimmissionen, September 1991 

[11] Parkplatzlärmstudie – Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und 
Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen – des Bayerischen Landesam-
tes für Umweltschutz, Heft 89, 6. Auflage, 2007 

[12] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weitere typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessi-
sches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005 

[13] 16. BImSchV - 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom Juni 1990, die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. I S. 2269) geändert worden ist 

[14] RLS-90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, April 1990 

[15] Schall 03, Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege, Anlage 2, Bundesgesetz-
blatt Jahrgang 2014 Teil I Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2014 

[16] Erläuterungsbericht zur Schall 03, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
Stand 19. Dezember 2014 

[17] VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, August 1987 

[18] DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, November 1989 
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[19] DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, Teil 2: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen vom Januar 2018, Teil 4: Bauakustische Prü-
fungen, Juli 2016 

[20] DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmission im 
Freien – Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen, Mai 2006  

[21] DIN EN 12354-4 – Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 
aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, November 
2017 

  

2.3 Sonstiges 

[22] Verkehrsgutachten zum Vorhaben, IGS, Neuss, Stand 29.06.2018 

[23] Mail der IGS, Neuss zu den DTV-Werten der umliegenden Straßen vom 27.11.2018 

[24] Konformitätserklärung nach DIN 45687 der SoundPLAN GmbH vom 30.06.2017 für das 
Schallausbreitungs-Programmsystem SoundPLAN Versionen 8.0, das für die in diesem Be-
richt dokumentierten Schallprognoserechnungen verwendet wurde. 
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3 Orientierungswerte, Immissionsgrenzwerte 

Für die Belange des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung ist die DIN 18005 

(Schallschutz im Städtebau) mit dem Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen 

und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 1988 eingeführt worden (Teil 1 ersetzt 

durch DIN 18005-1 vom Juli 2002 [8]).  

Die DIN 18005 weist in Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung und der zu betrachten-

den Emittentenart jeweils Orientierungswerte aus. Sie unterscheidet die Emittentenarten: 

 Verkehr 

 Industrie, Gewerbe 

 Sport/Freizeit 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Emittentenarten sollen wegen der unterschied-

lichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Emittentenarten jeweils für sich allein mit den 

zugehörigen Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. Die Beurteilungspegel der 

einzelnen Emittentenarten werden auf unterschiedliche Art ermittelt. 

Beim gewerblichen Lärm gehen außer den Mittelungspegeln noch weitere Größen wie Ruhezeiten, 

Impuls-, Ton- und Informationszuschläge etc. in die Beurteilung ein.   

Für den öffentlichen Straßenverkehr entsprechen die ermittelten Beurteilungspegel den nach oben 

gerundeten Mittelungspegeln für den Tag (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 Uhr - 06.00 

Uhr). Somit ist ein Vergleich mit den Orientierungswerten unmittelbar möglich.  

Im Folgenden werden neben den Orientierungswerten zur Vollständigkeit die derzeit gängigen 

Grenzwerte aufgeführt, die im Bereich des Schallschutzes für die vorliegende Planung Anwendung 

finden. Sie sind zu vergleichen mit Beurteilungspegeln, die jeweils außerhalb von Gebäuden vor 

Fenstern von schutzbedürftigen Räumen bzw. auf den Freiflächen vorhanden bzw. zu erwarten sind. 

 

3.1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau" in 

Abhängigkeit von der jeweiligen beabsichtigten Nutzung eines Gebietes Orientierungswerte ange-

geben. Sie beziehen sich am Tag auf 16 Stunden im Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr und in der 

Nacht auf 8 Stunden im Zeitraum von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr. 
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Gebietsausweisung 
Orientierungswerte 

in dB(A) 

 Tag Nacht*) 

Gewerbegebiete 65 55 / 50 

Dorf- und Mischgebiete 60 50 / 45 

Kleingartenanlagen 55 55 

Allgemeine Wohngebiete 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete 50 40 / 35 

 *) bei zwei angegebenen Werten gilt der niedrigere für Gewerbelärm 

Tabelle 3.1: Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

Weiter heißt es im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1: 

„In lärmvorbelasteten Gebieten, insbesondere bei vorhandener Bebauung, die verdichtet werden 

soll, und bestehenden Verkehrswegen sowie in Gemengelagen sind in der Regel die Orientierungs-

werte der DIN 18005 nicht einzuhalten. Aus diesem Grunde ist ein Überschreiten der Orientierungs-

werte in vielen Fällen nicht zu vermeiden. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete 

Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutz-

maßnahmen insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-

den." 

 

3.2 Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen- und Schienenwegen ist zum 

Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche sicher-

zustellen, dass der Beurteilungspegel keinen der folgenden Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BIm-

SchV [12] überschreitet. Im vorliegenden Planverfahren ist kein Bau oder die wesentliche Änderung 

einer Straße vorgesehen, die angegebenen Werte sind hier nur zur Orientierung mit angegeben. 
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Gebietsausweisung 

 

Immissionsgrenzwerte 

in dB(A) 

öffentlicher Verkehr 

 Tag Nacht 

Gewerbegebiete 69 59 

Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64 54 

reine und allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Al-
tenheime 

57 47 

Tabelle 3.2: Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 

Der Tagzeitraum erstreckt sich ebenfalls über 16 Stunden, der Nachtzeitraum über 8 Stunden ent-

sprechend den zuvor erwähnten Zeiträumen. 

 

3.3 Gewerbliche Geräusche 

Die gewerblichen Geräusche aus dem Betrieb des Möbelhauses werden gemäß TA [6] berechnet 

und beurteilt. Gemäß TA Lärm gelten in Abhängigkeit von der Nutzung eines Gebietes unterschied-

liche Immissionsrichtwerte. Die Einstufung eines Gebietes ergibt sich aus den jeweiligen Flächen-

nutzungs- und Bebauungsplänen bzw. der tatsächlichen Nutzung. Die Immissionsrichtwerte gemäß 

TA Lärm sind im Folgenden aufgeführt: 

Gebietsausweisung 

 

Immissionsrichtwert 

in dB(A) 

 Tag Nacht 

Industriegebiete (GI) 70 70 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Kern, Dorf- und Mischgebiete (MI) 60 45 

Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 
(WA) 

55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Tabelle 3.3: Immissionsrichtwerte 

Für einzelnstehende Häuser in Gebieten, die außerhalb gültiger Flächennutzungs- bzw. Bebauungs-

pläne liegen (Außenbereiche) sowie für Freizeit- und Erholungsflächen (z. B. Kleingartenanlagen, 
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Parkanlagen) werden in der TA Lärm keine Angaben gemacht. In der Regel gelten für diese Gebiete 

die Richtwerte von Kern-, Dorf- und Mischgebieten. 

Die Tagzeit beginnt um 06.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr, was einer Dauer von 16 Stunden ent-

spricht. Die Nachtzeit hat eine Dauer von 8 Stunden, beginnt um 22.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr. 

In der Nachtzeit wird die volle Stunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurtei-

lende Anlage relevant beiträgt, der Beurteilung zugrunde gelegt.  

Die jeweils zulässigen Immissionsrichtwerte dürfen durch einzelne, kurzzeitige, selten auftretende 

Geräuschereignisse am Tag um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) 

überschritten werden. 

Die genannten Immissionsrichtwerte sind immissionsortbezogen und sind durch die Gesamtbelas-

tung als Summe aller gewerblicher Geräuschimmissionen einzuhalten. 

 

3.4 Gebietseinstufung 

Für das Plangebiet sollen die Anforderungen eines Gewerbegebietes (GE) erfüllt werden. 

 

3.5 Immissionsorte gem. TA Lärm 

Als maßgebliche Immissionsorte gemäß TA Lärm wurden die am stärksten betroffenen Wohnhäuser 

(bei denen am ehesten mit einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm zu rech-

nen ist) herangezogen. Dem zu Folge sind folgende Immissionsorte mit den zugehörigen Gebietsein-

stufungen zu betrachten: 

Immissionsort Gebietseinstufung 
Immissions-
richtwert in 

dB(A) 

Maximaler Spit-
zenpegel in 

dB(A) 
  Tag Nacht Tag Nacht 

IO 1: An der Westfalenburg 8 
Allgemeine Wohn-
gebiete (WA) 

55 40 85 60 

IO 2: Kleingarten West *) Mischgebiet (MI) 60 - 90 - 

IO 3: Kleingarten Ost *) Mischgebiet (MI) 60 - 90 - 

Tabelle 3.4: Maßgebliche Immissionsorte, deren Einstufung und Immissionsrichtwerte 

*) Keine Anforderungen zur Nachtzeit, Für die Immissionsorte besteht kein gültiger Be-
bauungsplan, es erfolgt eine gutachterliche Einstufung als Außenbereich 

 

Die genannten Immissionsrichtwerte sind immissionsortbezogen und sind durch die Gesamtbelas-

tung als Summe aller gewerblicher Geräuschimmissionen einzuhalten. 

Diese Gesamtbelastung (siehe Nummer 2.4 TA Lärm) setzt sich zusammen aus der 
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• Vorbelastung (Geräuschimmissionen aller Anlagen gewerblicher Herkunft ohne den Immis-

sionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage) 

und der 

• Zusatzbelastung (Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage, hier: geplanter Betrieb ei-

nes Möbelhauses) 

Der Betrieb inklusive des zugehörigen Werksverkehrs darf nicht dazu beitragen, dass die jeweiligen 

Immissionsrichtwerte in der Summe überschritten werden.  

Im Regelfall ist nach Ziff. 3.2.1 TA Lärm der von der (Gesamt-) Anlage verursachte Immissionsbei-

trag nicht relevant, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Im-

missionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. 

Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte geht aus den Anhängen A1 hervor. 
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4 Bebauungs- und Lärmsituation, Vorgehensweise 

Es ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes InN 236 VEP - Möbelhaus 

Hildastraße - geplant. Es soll hier ein Gewerbegebiet entwickelt werden, das die Ansiedelung eines 

Möbelhauses ermöglicht. Eine Wohnnutzung ist nicht vorgesehen. 

Für die Erstellung des Bebauungsplans ist eine schalltechnische Untersuchung erforderlich.  

Auf das Plangebiet wirken Verkehrsgeräusche der umliegenden Straßen  

• Bornstraße L684 

• Hildastraße 

 und des nördlich gelegenen Streckennetzes der Deutschen Bahn: 

• Streckenabschnitt 2132 

• Streckenabschnitt 2100 

ein. Auf der Bornstraße verläuft zusätzlich oberirdisch die Linie der U42 des öffentlichen Nahver-

kehrs: 

• U42 

Hierzu ist eine Untersuchung der Lärmimmissionen im Plangebiet erforderlich.  

Im Rahmen des Vorhabens soll im Plangebiet ein Möbelhaus angesiedelt werden. In einer Prognose 

sind hierzu die gewerblichen Geräuschbelastungen im Umfeld zu ermitteln und gem. TA Lärm zu 

beurteilen. 

Somit sind die Geräuschimmissionen aus Gewerbe im Plangebiet sowie aus dem öffentlichen Stra-

ßenverkehr zu untersuchen und ggf. entsprechende Maßnahmen zum Immissionsschutz vorzu-

schlagen.  

Die Lage des Vorhabens im Umfeld ist dem Lageplan in Anhang A1 zu entnehmen, das Konzept des 

Möbelhauses ist im Anhang A3 ersichtlich. 
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4.1 Vorgehensweise – Öffentlicher Verkehrslärm 

Entsprechend der Aufgabenstellung sind die Beurteilungspegel aus dem öffentlichen Straßenver-

kehr für die Büronutzungen jeweils für den Tag- und Nachtzeitraum zu ermitteln. Die Berechnungen 

erfolgen gemäß den in der DIN 18005-1 genannten Richtlinien. Die Darstellung der Ergebnisse er-

folgt jeweils für die Tag- und Nachtzeit in Form von Lärmkarten, d. h. als farbige Flächen gleicher 

Beurteilungspegelklassen in 5 dB Klassenbreite, für freie Schallausbreitung und alle Stockwerke des 

geplanten Gebäudes. Die Farben werden gemäß der DIN 18005, Teil 2, gewählt. Aus den Lärmkar-

ten können die Lärmimmissionen an jedem Punkt des Plangebietes abgelesen und mit den Orien-

tierungs- bzw. Richtwerten verglichen werden.  

Im Fall von Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 sind Maßnahmen aus den sich 

ergebenden Lärmpegelbereichen bzw. maßgeblichen Außenlärmpegeln (erforderlichen Schalldäm-

mungen der Außenbauteile) für die geplante Bebauung anzugeben. 

 

4.2 Vorgehensweise – Gewerbe im Plangebiet 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die schalltechnischen Auswirkungen eines großflächigen 

Einzelhandels auf die Immissionsorte im Umfeld betrachtet. An den Immissionsorten müssen dazu 

die Anforderungen der TA Lärm [6] erfüllt werden.  

Vorgesehen ist Ansiedlung eines Möbelmarktes mit einer Verkaufsfläche von ca. 40.000 m² nördlich 

der Hildastraße. Die Öffnungszeiten des Marktes sollen maximal von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr betra-

gen, die Anlieferungen sollen nur zur Tagzeit ermöglicht werden.  

Der Markt verfügt über eine Anlieferungsrampe an der nördlichen Seite, von dieser aus können die 

im hinteren Gebäudebereich angeordneten Lager- und Nebenräume erreicht werden. Die Anliefe-

rung erfolgt über den Parkplatz. Im südlichen Grundstücksbereich stehen ca. 800 Stellplätze zur 

Verfügung.  

Als relevante Geräuschquellen sind hier im Wesentlichen Lkw-Anlieferverkehr, die Entladevorgänge 

der Lkw über Innenrampe mit Torrandabdichtung, die Bewegungen auf dem Parkplatz sowie statio-

näre Anlagen (Lüftung/Kühlung) zu betrachten. 

Die Lage des Standortes mit den Immissionsorten ist in Anhang A1 dargestellt. Der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans ist im Anhang A2 ersichtlich 

Die Betriebszeit ist tagsüber in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr sowie eingeschränkt (Lüf-

tung/Kühlung) auch nachts zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr. Die Öffnungszeiten des Marktes sind 

maximal werktäglich von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Somit sind nach 22.00 Uhr neben den stationären 

Anlagen ggf. noch Parkbewegungen zu berücksichtigen. Es wurden hier konservativ 10 Kunden und 

Mitarbeiter angesetzt. Die Anlieferung erfolgt tagsüber zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr. 
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Anhand der Parkplatzlärmstudie [11] und des Verkehrsgutachtens [22] für den Möbelmarkt wurden 

konservativ folgende maximal auf dem Grundstück stattfindende Vorgänge pro Tag und Nacht den 

Berechnungen zu Grunde gelegt: 

• Einfahrt, Rangieren und Andocken 36 Lkw vor Rampe tagsüber (gem. Verkehrsgutachten) 

• Abstellen 36 Lkw vor Rampe tagsüber (gem. Verkehrsgutachten) 

• Ent-/ Beladung der 36 Lkw über Innenrampe mit Torrandabdichtung, maximal 25 Paletten je 
Lkw tagsüber  

• Ausparken inkl. Abfahrt 36 Lkw tagsüber (gem. Verkehrsgutachten) 

 

• Parkbewegungen und Fahrten der Kunden/Mitarbeiter, ca. 7.400 (tagsüber Samstags) (gem. 
Verkehrsgutachten) 

• Parkbewegungen und Fahrten der Kunden/Mitarbeiter, 10/h (nachts, lauteste Nachtstunde) 

 

• Betrieb Kühlung und Lüftungsanlage kontinuierlich tagsüber und nachts über 24 h/d 

 

Die hier angegebenen Werte stellen eine Maximalabschätzung dar.  

Das Konzept des Marktes zeigt der Anhang A3. 

Die Geräuschemissionen der stationären Anlagen und der Vorgänge im Freien wurden gemäß den 

beschriebenen Betriebsbedingungen abgeschätzt und daraus die zu erwartenden Geräuschimmis-

sionen (Zusatzbelastung) an den Immissionsorten mit Hilfe einer Schallausbreitungsrechnung (Prog-

nose) bestimmt. Die sich ergebenden zu erwartenden Geräuschimmissionen (Zusatzbelastung) sind 

entsprechend den Teilzeiten gemäß TA Lärm für die Tag- und Nachtzeit zu beurteilen und mit den 

zulässigen Immissionsrichtwerten (vgl. Punkt 3) zu vergleichen. 
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5 Öffentlicher Verkehr 

5.1 Berechnung der Emissionen aus öffentlichen Straßenverkehr 

Die zur Ausbreitungsrechnung benötigten Schallemissionspegel Lm, E (tags und nachts) für den öf-

fentlichen Straßenverkehr werden nach den RLS-90 [12] durch Berechnung ermittelt. Der Emissi-

onspegel  

Lm, E ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Straßenachse bei freier Schallausbreitung. Er 

wird nach dieser Richtlinie aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Steigung des Straßenabschnittes berechnet: 

 
Lm, E = Lm

(25) + DV + DStrO + DStg + DE 
 

 
mit DV Korrektur nach Gl. (8) der RLS-90 für von 100 km/h  
  abweichende zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

 DStrO Korrektur nach Tabelle 4 der RLS-90 für unterschiedliche  
  Straßenoberflächen 

 DStg  Zuschlag nach Gl. (9) der RLS-90 für Steigungen und Gefälle 

 DE Korrektur bei Spiegelschallquellen 

 Lm
(25) der Mittelungspegel in 25 m Abstand bei Wegfall obiger 

  Korrekturen und Zuschläge. Er ergibt sich aus der maßgebenden  
  stündlichen Verkehrsstärke M und dem maßgebenden  
  Lkw-Anteil über 2,8 t in % nach folgender Gleichung: 
 
  Lm

(25) = 37,3 + 10  log [M  (1 + 0,082  p)]   
 
 M maßgebende stündliche Verkehrsstärke 

  p maßgebender Lkw-Anteil in % (Lkw mit einem zulässigen  
  Gesamtgewicht über 2,8 t) 
 

Der Wert 37,3 dB(A) ist der rechnerische Mittelungspegel in 25 m Abstand für eine Pkw-Vorbeifahrt 

je Stunde (M = 1/h; p = 0) mit der Geschwindigkeit 100 km/h. 

Die maßgebende Verkehrsstärke M ist der auf den Beurteilungszeitraum bezogene Mittelwert über 

alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt stündlich passierenden Kraftfahrzeuge. Falls 

keine objektbezogenen Daten zu den maßgebenden Verkehrsstärken M und dem Lkw-Anteil p tags 

und nachts vorliegen, lassen sich diese Größen auch nach der Tabelle 3 der RLS-90 aus den DTV-

Werten errechnen. Der DTV-Wert (durchschnittlich tägliche Verkehrsstärke) ist der Mittelwert über 

alle Tage des Jahres der einen Straßenquerschnitt täglich passierenden Kraftfahrzeuge.  

Für die Prognose der Straßenverkehrsgeräusche wurde auf Zählungen im Rahmen des Verkehrs-

gutachtens [22] [23] der umliegenden Straßen zurückgegriffen. In der vorliegenden Untersuchungen 

wurden folgende Planfälle betrachtet: 

• Planfall A0 (Istzustand): Heutiges Verkehrsaufkommen und heutiger Ausbauzustand 
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• Planfall A1: Istzustand + Neuverkehr durch Möbelmarkt 

• Planfall P2 (Prognose-Bezugs-Fall): Zukünftiges Verkehrsaufkommen 2025 und zukünftiger 

Ausbauzustand 2025 ohne Berücksichtigung des Möbelmarkts 

• Planfall P2025: Prognose-Bezugs-Fall + Neuverkehr durch Möbemarkt 

 

Im Rahmen einer konservativen Betrachtung wurde der Planfall P2025 (höchstes Verkehrsaufkom-

men) für die Betrachtung berücksichtigt..  

Für die Berechnung ergeben sich damit die in Tabelle 5.2 aufgeführten Emissionsschallpegel. Dabei 

wurde von einer asphaltierten Straßenoberfläche (DStrO = 0 dB) ausgegangen. Die Verteilung des 

Verkehrsaufkommens (Tag/Nacht) erfolgte nach Tabelle 3 der RLS-90.  

Im Einzelnen liegen der Berechnung der Emissionen folgende Angaben als Eingangsparameter zu-

grunde (siehe auch Anhang B): 

Straße / Bezeichnung 
Gat-
tung* 

Ober- 
flä-

che** 
DTV 

Lkw-Anteil 
p in % 

zul. Höchst-
geschw. in 

km/h 

Tag Nacht Tag Nacht 

Bornstraße L684 - nördl. Hilda-
straße 

3 1 23.250  3,8 3,6 50 50 

Hildastraße 3 1 20.600 5,5 5,7 50 50 

Bornstraße L684 - südlich 
Hildastraße 

3 1 26.100 2,2 2,1 50 50 

* Straßengattung 
 1 Bundesautobahn 
 2 Bundesstraße 
 3 Landes-, Kreis- oder Gemeindeverbindungsstraße 
 4 Gemeindestraße 
 
** Straßenoberfläche 
 1 nicht geriffelter Gussasphalt 
 2 Beton oder geriffelter Gussasphalt 
 3 Pflaster mit ebener Oberfläche 
 4 sonstige Pflaster 

 
Tabelle 5.1: Eingangsdaten zur Berechnung der Emission 
 

Die Berechnung der Emission erfolgte wie oben beschrieben. Im Bereich der Straßenwege ist da-

nach mit folgenden Emissionspegeln zu rechnen: 
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Straße Lm,E in dB(A) 

 Tag Nacht 

Bornstraße L684 - nördl. Hilda-
straße 

64,8 56,6 

Hildastraße 65,1 56,4 

Bornstraße L684 - südlich Hilda-
straße 

64,4 55,6 

Tabelle 5.2: Emissionspegel für den öffentlichen Straßenverkehr 

Zuschläge für die Fahrbahnsteigung (bei Steigungen von > 5 %) sind in der Ausbreitungsberechnung 

nicht zu berücksichtigen. Zuschläge für Lichtzeichenanlagen (Bornstraße/ Hildastraße) sind in der 

Ausbreitungsberechnung berücksichtigt 
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5.2 Berechnung der Emissionen aus öffentlichem Schienenverkehr 

Die Emissionen des Schienenverkehrs wurden durch Berechnung analog der Schall 03 [15] ermittelt. 

Danach wurde der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘A,f,h,m,Fz im Oktavband f im Höhenbereich 

h, infolge einer Teil-Schallquelle m, für eine Fahrzeugeinheit der Fahrzeug-Kategorie Fz je Stunde 

nach Gleichung 1 der Schall 03 berechnet. Die Berechnung erfolgt für acht Oktavbänder mit den 

Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8.000 Hz für unterschiedliche Emissionshöhen.  

Die Eingangsdaten zur Berechnung der Emissionen des Schienenverkehrs wurden den Angaben 

der DB AG für den Prognosefall 2025 entnommen, vgl. Anhang B1.  

Für das Jahr 2025 werden gegenüber der derzeitigen Situation auf allen Gleisen höhere Zugbewe-

gungen prognostiziert. Aus diesem Grund wurden im Weiteren die Prognosedaten zugrunde gelegt.  

Die Eingangsdaten zur Berechnung der Emissionen des öffentlichen Nahverkehrs wurden den An-

gaben des aktuellen Streckenfahrplans entnommen, vgl. Anhang B2.  

Mit dem Rechenverfahren der Schall 03 [15]sind höhenbezogenen Schallleistungspegeln verbun-

den. Im Bereich der Schienenwege ist mit folgenden Emissionspegeln zu rechnen: 

Quelle Höhe hg über LW’A,f,h,m,Fz in dB(A) 

Prognose 2025 Boden tags nachts 

Strecke 2100 

0 m 89,7 90,4 

4 m 72,1 73,3 

5 m 57,4 53,3 

Strecke 2132 

0 m 87,1 85,0 

4 m 71,0 68,7 

5 m 44,8 38,7 

U42 Richtung Norden 0 m 63,1 59,3 

U42 Richtung Süden 0 m 66,1 60,3 

Tabelle 5.3: Emissionspegel nach Schall 03 für den öffentlichen Schienenverkehr 

In den von der DB zur Berechnung der Emissionspegel nach Schall 03 zur Verfügung gestellten 

Daten ist der Anteil von Verbundstoff-Klotzbremsen mit 80 % berücksichtigt. Zuschläge für schie-

nengleiche Bahnübergänge oder enge Gleisradien sind im vorliegenden Fall nicht vergeben worden. 

Zuschläge für Brücken sind im vorliegenden Fall vergeben worden.  
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5.3 Berechnung der Geräuschimmissionen aus öffentlichem Straßen- und Schienenverkehr 

Die Berechnung der durch den Kfz-Verkehr auf öffentlichen Straßen verursachten Beurteilungspegel 

erfolgt nach den Vorschriften den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90" [14] die 

Berechnungen der Beurteilungspegel für den Schienenverkehr nach der Schall 03 [15]. Die Geräu-

schimmissionen der beiden Quellen wurden anschließend energetisch addiert. 

Es wurde folgende Berechnung durchgeführt und dargestellt: 

• Quelle öffentlicher Schienen- und Straßenverkehr  Tag  

• Quelle öffentlicher Schienen- und Straßenverkehr   Nacht 

Die Pegelkorrektur (Schienenbonus -5 dB) zur Berücksichtigung der geringeren Störwirkung von 

Schienenverkehrsgeräuschen gegenüber Straßenverkehrsgeräuschen wurde durch Änderung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 mit Wirkung zum 1. Januar 2015 für Eisenbah-

nen, mit Wirkung zum 1. Januar 2019 für Straßenbahnen, abgeschafft. Im Rahmen dieser Untersu-

chung wurde daher der Schienenbonus zur Bildung des Beurteilungspegels nicht mehr angewendet. 

Insgesamt wurden folgende Lärmkarten für die Tag- und Nachtzeit erstellt: 

Quellenart 
Berücksichtigung Be-

bauung 
Art der Lärmkarte Anhang 

   Tag Nacht 

Öffentlicher Verkehr 
freie Schallausbrei-

tung  
Beurteilungspegel 
Rasterlärmkarten 

D1 D2 

Öffentlicher Verkehr 
Mit geplanter Bebau-

ung 
Beurteilungspegel 

Gebäudelärmkarten 
D3 D4 

Tabelle 5.4: Berechnete Farbkarten mit Beurteilungspegeln im Anhang 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Form von Rasterlärmkarten jeweils für die Tag- und Nacht-

zeit, d. h. als farbige Flächen gleicher Beurteilungspegelklassen in 5 dB Klassenbreite. Die Farben 

werden gemäß der DIN 18005, Teil 2, gewählt. Aus den Rasterlärmkarten können die Lärmimmissi-

onen an jedem Punkt abgelesen und mit den Orientierungs- bzw. Richtwerten verglichen werden.  
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5.4 Ergebnisse aus öffentlichem Straßen- und Schienenverkehr, Freie Schallausbreitung 

Die Berechnung der Geräuschimmission des öffentlichen Verkehrs erfolgte wie unter Punkt 5.1 und 

5.2 beschrieben. Dargestellt werden die Beurteilungspegel analog der RLS-90. Die Darstellung der 

Ergebnisse erfolgt als Rasterlärmkarten für freie Schallausbreitung in einer Höhe von 4 m für den 

Tag und die Nacht (vgl. Anhänge D1/D2), sowie an Hand von gebäudelärmkarten der geplanten 

Bebauung (vgl. Anhänge D3/D4) 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl tagsüber als auch nachts die Orientierungswerte der DIN 18005 

überschritten werden. Im Plangebiet bei freier Schallausbreitung liegen die Beurteilungspegel wäh-

rend der Tagzeit zwischen 60 dB(A) und 72 dB(A), nachts zwischen 58 dB(A) und 67 dB(A). Im 

Bereich der geplanten Bebauung werden die Anforderungen zur Tagzeit eingehalten, eine Wohn-

nutzung und daraus sich ergebende Berücksichtigung der Nachtzeit ist nicht vorgesehen. An den 

Fassaden der geplanten Bebauung liegen die Beurteilungspegel während der Tagzeit zwischen 

58 dB(A) und 64 dB(A), nachts zwischen 54 dB(A) und 60 dB(A).  

An den Fassaden der geplanten Bebauung werden tagsüber die Orientierungswerte der DIN 18005 

für Gewerbegebiete eingehalten. Wohnen ist im geplanten Vorhaben nicht vorgesehen, somit erflogt 

kein Vergleich der Beurteilungspegel zur Nachtzeit mit den nächtlichen Orientierungswerte der DIN 

18005 für Gewerbegebiete. Die Beurteilungspegel zur Nachtzeit halte die Orientierungswerte der 

Tagzeit ebenfalls ein. 

 

Maßnahmen, die über die Anforderungen eines Gewebegebietes hinausgehen, zum Schutz 

vor Verkehrsgeräuschen sind für die geplante Bebauung somit nicht erforderlich.  
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6 Gewerbe im Plangebiet 

6.1 Grundlagen 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Anlage entsprechend dem heutigen Stand der Lärm-

bekämpfungstechnik betrieben wird: 

Dazu gehört u. a.: 

• Die Anlage ist mit ihren Aggregaten so einzurichten und zu betreiben, dass keine 

auffälligen tonalen Geräuschkomponenten abgestrahlt werden. 

• Der Anlieferbereich sowie die Zufahrt zum Gelände dürfen keine größeren Uneben-

heiten (Schlaglöcher, Kanten usw.) aufweisen und sind regelmäßig auf guten Zu-

stand zu kontrollieren.  

Alle der Prognose zugrunde liegenden Daten wurden hinsichtlich ihrer technischen Machbarkeit auf 

Plausibilität geprüft. 

 

6.1.1 Pkw-Stellplätze 

Die Geräuschimmissionen von Parklätzen werden nach der vom Bayerischen Landesamt für Um-

weltschutz veröffentlichten „Parkplatzlärmstudie“ berechnet und beurteilt. In der Studie werden die 

Ergebnisse von messtechnischen Untersuchungen, verbunden mit zusätzlichen Zählungen der An-

zahl der Fahrzeugbewegungen an verschiedenen Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen, vor-

gestellt. Sie wird als Grundlage für Planungsempfehlungen bei Parkplätzen, Parkhäusern und Tief-

garagen aus schallschutztechnischer Sicht benutzt.  

Gemäß der „Parkplatzlärmstudie“ berechnet man die Geräuschbelastung des Betriebs eines Park-

platzes durch Betrachtung der eigentlichen Parkvorgänge, wie z. B. An- und Abfahrt, Motorstart und 

Türenschlagen, sowie dem Durchfahrverkehr. Näherungsweise kann dabei für den Schallleistungs-

pegel LW aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschließlich Durchfahranteil) folgende Formel benutzt 

werden: 

LW = 63 dB(A) + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (BN) 

mit 

KPA  Zuschlag für die Parkplatzart in dB nach Tabelle 6.1 

KI  Impulszuschlag gemäß TA Lärm in dB nach Tabelle 6.1 

KD  Pegelerhöhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs in dB 

KD = 2,5  lg (fB – 9) dB für fB > 10 Stellplätze, KD = 0 dB für fB ≤ 10 Stellplätze 

B  Bezugsgröße, die den untersuchten Parkplatz charakterisiert 

KStr0 Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen: 

 • 0 dB für asphaltierte Fahrgassen; für andere Oberflächen: 
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 • 0,5 dB bei Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm 

 • 1,0 dB bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 

 • 2,5 dB bei wassergebundenen Decken (Kies) 

 • 3,0 dB bei Natursteinpflaster 

Der Zuschlag KStr0 entfällt bei Parkplätzen an Einkaufsmärkten mit asphaltierter 
oder mit Betonsteinen gepflasterter Oberfläche, da die Pegelerhöhung durch klap-
pernde Einkaufswagen pegelbestimmend ist und im Zuschlag KPA für die Park-
platzart bereits berücksichtigt ist. 

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße 

N Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße B und Stunde) 

BN alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche 

 

Zuschläge für unterschiedliche Parkplatzarten 

 Zuschläge 

 Parkplatzart für Parkplatzart für Impulse 

 KPA KI 

P+R-Parkplätze, Parkplätze an Wohnanla-
gen, Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze,  
Parkplätze am Rand der Innenstadt 

0 dB 4 dB 

Parkplätze an Einkaufszentren   

 - Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 3 dB 4 dB 

 - Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 5 dB 4 dB 

 - lärmarme Einkaufswagen auf Asphalt 3 dB 4 dB 

 - lärmarme Einkaufswagen auf Pflaster 3 dB 4 dB 

Parkplätze an Diskotheken (mit Nebenge-
räuschen von Gesprächen und Autoradios) 

4 dB 4 dB 

Parkplätze an Gaststätten 3 dB 4 dB 

Schnellgaststätten 4 dB 4 dB 

 Zentrale Omnibushaltestelle   

 - Omnibusse mit Dieselmotor 10 dB 4 dB 

 - Omnibusse mit Erdgasantrieb 7 dB 3 dB 

 Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 14 dB 3 dB 

 Motorradparkplätze 3 dB 4 dB 

Tabelle 6.1: Zuschläge für Parkplätze 
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Für die Parkplatzart „Besucher- und Mitarbeiterparkplätze " wurde im vorliegenden Fall entsprechend 

der Parkplatzlärmstudie angesetzt:  

Nutzung 
KPA 
in 
dB 

KI 
in 
dB 

KD 
in 
dB 

KStrO  
in 
dB 

Summe 
Zu-

schläge 
in dB 

Besucher- und 
Mitarbeiter-
parkplätze 

0 4 0* 0* 4,0 

   * nicht erforderlich, da die Fahrten gesondert berechnet wurden 

Tabelle 6.2: Ausgangsdaten Parkplatz  
 

Die Fahrbewegungen der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten wurde dem Verkehrsgutachten zum 

Möbelzentrum entnommen:  

Verkehr 
Pkw-Fahrten 

Tag Nacht 

Kunden und Mitarbei-
ter 

7.400 10 

  Tabelle 6.3: Ausgangsdaten Fahrzeugbewegungen  
 

Für die Ein- und Ausfahrten der Pkw wurde gemäß der Parkplatzlärmstudie [11] für eine Oberfläche 

Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm ein Zuschlag von KStrO = 1 dB angesetzt. 
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6.1.2 Übrige Schallleistungspegel 

Die im Folgenden aufgeführten frequenzabhängigen Schallleistungspegel LW wurden aus eigenen 

Erfahrungen und archivierten Daten bzw. Literaturangaben abgeleitet und als Maximalwerte der 

Schallausbreitungsrechnung zugrunde gelegt. Der Schallleistungspegel LW wird nach folgender Glei-

chung bestimmt: 

LW = pL  + 10 log S 

 

    = Zeitlich und über die Messfläche energetisch gemittelter, fremdgeräuschkorrigierter 
Messflächenschalldruckpegel in dB(A). Entsprechend der Impulshaltigkeit des Geräu-
sches wird hier entweder der energieäquivalente Dauerschallpegel LAeq oder der Takt-
maximalpegel LAFTeq herangezogen. 

S  = Messfläche in m2  

 

Durch den Betrieb der geplanten Anlagen sind keine tieffrequenten Geräuschemissionen zu erwar-

ten. Aufgrund der Ausgangsdaten wurde die Immissionsprognose mit der in der TA Lärm geforderten 

Genauigkeit (detaillierte Prognose) durchgeführt.  

Für die einzelnen Vorgänge im Freien wurden nachstehende Schallleistungspegel mit der entspre-

chenden Einwirkdauer zugrunde gelegt: 

Anlage 

Schall-
leis-

tungs-
pegel 

Schall-
leis-

tungs-
pegel 

Dauer  
pro Vorgang 

Anzahl Vor-
gänge 

tags/nachts 

 LW in 
dB(A) 

L´W in 
dB(A) / m 

  

Kunden und Mitarbeiter Pkw Fahrten - 47,5 
Pro Meter, auf 
1 h bezogen 

7.400 / 10 

Lieferverkehr Lkw Fahrten - 63,0 
Pro Meter, auf 
1 h bezogen 

36 / 0 

Lieferverkehr Lkw Parken 80,0 - 
auf 1 h bezo-

gen 
72 / 0 

Palettenhubwagen über Innenrampe mit 
Torrandabdichtung, Be-/ Entladung Lkw 
(2 Vorgänge pro Palette) 

80,0 - 
auf 1 h bezo-

gen 
1.800 / 0 

Rollgeräusche auf Wagenboden, leer 75,0 - 
auf 1 h bezo-

gen 
1.800 / 0 

Lüftung 90,0 - 
kontinuierlich  

24 h/d 
1 / 1 

Tabelle 6.4: Schallleistungspegel der Vorgänge im Freien 

pL
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Der Aufenthaltsort der Fahrzeuge beim Fahren ist jeweils nicht festgelegt. Aus diesem Grunde wird 

davon ausgegangen, dass sich die jeweilige Schallleistung gleichmäßig auf die jeweils genutzte Ge-

samtstrecke (An- bzw. Abfahrt) bzw. Gesamtfläche (Parkplatz) verteilt. Die Aufteilung erfolgt pro-

grammgesteuert. Die Immissionsberechnungen erfolgten bezogen auf einen Zeitraum von 16 h (Tag) 

bzw. 1 h (lauteste volle Nachtstunde).  

 

6.1.3 Spitzenpegel 

Gemäß TA Lärm ist eine getrennte Untersuchung von einzelnen, kurzzeitig herausragenden Geräu-

schereignissen durchzuführen. Im vorliegenden Fall wurden folgende Spitzenpegel berücksichtigt: 

 Bremse Lkw:            LWmax = 110 dB(A)  

 

6.2 Betriebszeiten, Einwirkzeiten 

Das Möbelhaus wird maximal werktags in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr betrieben. Zudem 

sind noch Pkw der Mitarbeiter vor 06.00 Uhr bzw. nach 22.00 Uhr betrachtet.  Die Anlieferung kann 

in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr erfolgen. Es wurden somit folgende Einwirkzeiten nach TA 

Lärm zu Grunde gelegt: 

Möbelhaus 

 werktags in der Zeit von 06.00 – 07.00 Uhr 1,0 h 

  in der Zeit von  07.00 – 20.00 Uhr 13,0 h 

  in der Zeit von  20.00 – 22.00 Uhr 2,0 h 

 

 nachts  in der Zeit von  22.00 - 06.00 Uhr 1,0 h 

                         (lauteste volle Stunde) 

 

Anlieferung 

 werktags in der Zeit von 06.00 – 07.00 Uhr 1,0 h 

  in der Zeit von  07.00 – 20.00 Uhr 13,0 h 

  in der Zeit von  20.00 – 22.00 Uhr 2,0 h 

 

 nachts  in der Zeit von  22.00 - 06.00 Uhr 0,0 h 

                         (lauteste volle Stunde) 
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6.3 Zugehöriger Verkehr auf öffentlichen Straßen 

Nach Nummer 7.4 der TA Lärm sind Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie der Ein- 

und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, der zu beurteilenden 

Anlage zuzurechnen und zusammen mit den Anlagengeräuschen bei der Ermittlung der Zusatzbe-

lastung zu berücksichtigen.  

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis 

zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück sollen in Kur-, in reinen und allgemeinen Wohngebieten 

sowie in Mischgebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert wer-

den, soweit 

• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch 

um mindestens 3 dB(A) erhöhen,  

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und 

• die Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [13]) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden.  

Aufgrund der Anzahl an Fahrzeugbewegungen ist davon auszugehen, dass eine Vermischung mit 

dem übrigen Verkehr auf der starkbefahrenen L684 (Bornstraße)stattfindet. Es erfolgt keine rechne-

rische Erhöhung der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag- oder die Nachtzeit um 

mindestens 3 dB(A). Die o. g. Kriterien werden somit nicht vollständig erfüllt; die Geräusche des An- 

und Abfahrverkehrs auf der öffentlichen Straße wurden daher nicht gesondert berechnet. 
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6.4 Berechnung der Geräuschimmissionen (Beurteilungspegel)  

6.4.1 Grundlagen 

Die Eingangsdaten für das digitale Modell bestehen im Rahmen dieser Untersuchung aus den Ele-

menttypen Hindernisse, Gelände sowie den Emittenten. 

In die Berechnungen fließen alle zur Schallausbreitung wichtigen Parameter ein, wie: 

- Quellenhöhe 

- Topografie 

- Meteorologie 

- Witterung 

- Abschirmung durch Hindernisse 

- Reflexion 

Zu den Hindernissen zählen im Allgemeinen: 

- Schallschirme 

- Wälle 

- Gebäude 

- Wände 

- hoher Bewuchs 

Die Geländedaten bestehen im Allgemeinen aus: 

- natürlicher Geländeverlauf (Höhenlinien) 

- Dämme und Einschnitte (Böschungslinien) 

- Bruchkanten (z. B. Steinbrüche) 

Die Schallausbreitungsrechnung wurde mit dem Programm SoundPLAN Version 8.0 der Sound-

PLAN GmbH (Backnang) durchgeführt. Die Software erfüllt gemäß einer Konformitätserklärung [24] 

die Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen gemäß DIN 45687 [17]. 

Zu den einzelnen hier betrachteten Emittentenarten zählen: 

- Gewerbe 

 

Der Anhang C zeigt die Rechenlauf-Informationen der Schallausbreitungsrechnung mit allen Para-

metern. 

Die Berechnungen der Geräuschimmissionen aus dem Gewerbe erfolgten analog der DIN ISO 

9613 2 [7] in Oktavbandbreite. Die vorgenannte Richtlinie gibt Regeln an, mit deren Hilfe die Schal-

limmission ausgehend von einer Schallquelle oder einer Gruppe von Schallquellen bestimmt werden 

kann. Die ermittelten Schallleistungspegel LW wurden in Oktavbandbreite in die Ausbreitungsrech-

nung eingesetzt.  
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Der Immissionspegel (Mittelungspegel) Ls jeder Quelle ergibt sich dann gemäß nachfolgender Glei-

chung: 

 Ls = LW + K0 + Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

Die Formelzeichen inkl. der Vorzeichen in der Formel entsprechen den im Anhang doku-

mentierten Ausdrucken der Schallausbreitungssoftware und weichen insofern von den For-

meln der DIN ISO 9613-2 [7] ab. 

Hierin bedeuten: 

Ls = Immissionspegel (Mittelungspegel) jeder Quelle, entspricht dem LAT(DW) der  

   DIN ISO 9613-2 

LW = Schallleistungspegel (Basis LAeq) in dB(A) 

K0 = DI + DΩ, Richtwirkungskorrektur, entspricht dem DC der DIN ISO 9613-2, mit: 

   DI   = Richtwirkungsmaß in dB 
   DΩ  = Raumwinkelmaß in dB 

Adiv = Dämpfung durch geometrische Ausbreitung in dB 

Aatm = Dämpfung durch Luftabsorption in dB 

Agr = Dämpfung durch Bodeneffekte in dB 

Abar = Dämpfung durch Abschirmung in dB 

Amisc =  Afol + Ahous + Asite Dämpfung verschiedener Effekte mit: 

   Afol  = Bewuchsdämpfungsmaß in dB 
   Ahous = Bebauungsdämpfungsmaß in dB 
   Asite  = Dämpfungsmaß durch Industriegelände in dB 

 

Die Dokumentation erfolgte nur für Mittelwerte und Mittelungspegel. 

 

6.4.2 Darstellung der Ergebnisse  

 
Die Berechnung der anteiligen Immissionen erfolgte für die Fenster der vom Geräusch am stärksten 

betroffenen schutzbedürftigen Räume. Es wurde folgende Immissionsorthöhe über Straßenniveau 

zu Grunde gelegt: 

IO 1: An der Westfalenburg 8:   h = 5,2 m (1. OG) 
IO 2: Kleingarten West       h = 2,4 m (EG)  
IO 3: Kleingarten Ost       h = 2,4 m (EG) 

 
 

Die Berechnung der Mittelungspegel für die maßgeblichen Immissionsorte ist in den Ausdrucken in 

Anhang F aufgeführt. Die verwendeten Abkürzungen sind im Anhang G erläutert.  
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6.4.3 Prognoseunsicherheit 

Die Aussagegenauigkeit der Prognose beläuft sich im Sinne der Tabelle 5 der DIN ISO 9613 für 

einzelne Breitbandquellen auf ± 3 dB(A). Je mehr Einzelquellen in die Prognose einbezogen werden, 

desto geringer ist in der Summe die Prognoseungenauigkeit. Da für die vorliegende Prognose meh-

rere Einzelquellen Eingang fanden, ist die zu erwartende Prognoseungenauigkeit entsprechend ge-

ringer. Die Angabe in der Tabelle 5 der DIN ISO 9613 genannte Aussagegenauigkeit ist somit als 

konservativ zu betrachten. Da für alle Ausgangsgrößen (Schallleistungspegel, Häufigkeiten, Impuls-

zuschläge, Gleichzeitigkeitsfaktor usw.) konservative Abschätzungen getroffen wurden, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Prognose in der Gesamtheit auf der sicheren Seite liegt und tatsäch-

liche Abweichungen nur nach unten auftreten. Pegelzuschläge für Prognoseunsicherheiten sind so-

mit nicht erforderlich. 

 

6.4.4 Beurteilung 

Die Beurteilung der einwirkenden Geräusche erfolgte gemäß TA Lärm unter Berücksichtigung der 

Einwirkzeiten, Ruhezeiten sowie der Zuschläge für Auffälligkeiten (Impulse, Töne). Der Beurteilungs-

pegel wird nach folgender Gleichung berechnet: 
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Hierin bedeuten: 

Tr   =  Beurteilungszeitraum (lauteste Nachtstunde Tr = 1 h; tagsüber Tr = 16 h) 

Tj   =  Teilbeurteilungszeit  

LAeq,j = Mitwind-Mittelungspegel für die Teilzeit Tj in dB(A) 

Cmet  = Meteorologische Korrektur in dB 

KT,j  =  Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit für die Teilzeit Tj in dB 

KI,j  =  Zuschlag für Impulshaltigkeit für die Teilzeit Tj in dB 

KR,j  =  Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in dB 

 

Im Folgenden werden für den vorliegenden Fall die o. g. Zuschläge erläutert. 
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Meteorologische Korrektur (Cmet) 

Ausgangsgröße zur Bestimmung des Beurteilungspegels ist der Mittelungspegel LAeq. Dieser Mitte-

lungspegel ist gemäß TA Lärm als Mitwind-Mittelungspegel zu bestimmen. Nach Abzug des meteo-

rologischen Korrekturfaktors Cmet erhält man den zur Beurteilung erforderlichen Langzeitmittelungs-

pegel. 

Aufgrund der geringen Abstände und im Sinne einer konservativen Abschätzung wurde keine mete-

orologische Korrektur berücksichtigt. 

Cmet = 0 dB 

Tonzuschläge (KT) 

Treten in einem Geräusch am Immissionspunkt ein oder mehrere Einzeltöne deutlich hörbar hervor 

oder ist das Geräusch informationshaltig, so ist je nach Auffälligkeit ein Zuschlag von 3 oder 6 dB 

bei der Bildung des Beurteilungspegels hinzuzurechnen. 

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Anlagen entsprechend dem Stand der Lärmbekämpfungs-

technik betrieben werden, so dass keine auffälligen Einzeltöne emittiert werden. 

       Alle Anlagen:     KT = 0 dB 

 

Impulszuschläge (KI) 

Grundsätzlich erfolgt die Angabe der Schallemissionen unter Berücksichtigung des zeitlich gemittel-

ten, A-bewerteten Schallleistungspegels LWAeq. Für die Berücksichtigung der Impulshaltigkeit ist 

dann ein entsprechender Zuschlag KI zu vergeben. In manchen Fällen liegen für die Schallquellen 

Schallleistungspegelangaben LWATeq vor, die bereits bei der Ermittlung der Daten die Impulshaltig-

keit, z. B. aus der Messung des Taktmaximalpegels LAFTeq, enthalten. Für diese Schallquellen wird 

in die Prognose direkt der LWATeq eingesetzt; eine weitere Vergabe eines separaten Impulszuschla-

ges erfolgt bei diesen Quellen nicht.  

Für die Geräusche beim Abstellen der Pkw wurden die Impulszuschläge entsprechend der Park-

platzlärmstudie [11] angesetzt: 

       Abstellen Pkw:      KI = 4 dB 

Die Geräusche der restlichen zuvor beschriebenen Quellen können ebenfalls im Nahbereich impuls-

haltig sein. Diese Auffälligkeit wird bereits durch die Eingangsgröße in Anlehnung an das Taktmaxi-

malpegelverfahren (5 s Takte) berücksichtigt. Ein weiterer, separater Zuschlag erfolgt daher nicht: 

       Restliche Quellen:     KI = 0 dB 
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Zuschläge für Ruhezeiten (KR) 

Gemäß TA Lärm erfolgt auf die Immissionspegel in den Beurteilungszeiträumen erhöhten Ruhebe-

dürfnisses  

an Werktagen  06.00 Uhr bis 07.00 Uhr 

        20.00 Uhr bis 22.00 Uhr  

an Sonn- und  06.00 Uhr bis 09.00 Uhr 

Feiertagen   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr  

        20.00 Uhr bis 22.00 Uhr  

für die Gebiete  

• Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 

• Reine Wohngebiete  

• Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

ein Zuschlag von KR = 6 dB. 

Der Immissionsort IO 1 liegt in einem allgemeinen Wohngebiet. Somit ergibt sich ein Zuschlag: 

       IO 1:        KR = 6 dB  

Die Immissionsorte IO 2-3 liegen in einem Mischgebiet. Somit ergibt sich kein Zuschlag: 

       IO 2-3:       KR = 0 dB 

Die Berücksichtigung der Zuschläge wird automatisch vom Schallausbreitungsprogramm durchge-

führt. Im vorliegenden Fall entsprechen die Beurteilungspegel den berechneten Immissionspegeln 

im Anhang E. 
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6.5 Ergebnisse 

Durch den geplanten Betrieb eines Möbelhauses an der Hildastraße in Dortmund ist an den betrach-

teten Immissionsorten in der Umgebung unter Berücksichtigung der unter Punkt 6.1 genannten Ein-

gangsdaten maximal mit folgenden gerundeten Beurteilungspegeln Lr als Zusatzbelastung gemäß 

TA Lärm für den Tag- und Nachtzeitraum zu rechnen: 

Immissionsort 
Beurteilungspegel  

Lr in dB(A) 
Immissionsrichtwert 

in dB(A) 

 Tag Nacht Tag Nacht 

IO 1: An der Westfalenburg 8 48 30 55 40 

IO 2: Kleingarten West 45 - 60 - 

IO 3: Kleingarten Ost 49 - 60 - 

Tabelle 6.5: Beurteilungspegel Zusatzbelastung 

*) Keine Anforderungen zur Nachtzeit 

Die Ergebnisse zeigen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten 

tagsüber und nachts durch den Betrieb des Möbelhauses um mindestens 7 dB(A) unterschrit-

ten werden. Die Berücksichtigung einer Vorbelastung entfällt hier somit, vgl. Punkt 3. 

Durch einzelne, selten auftretende, kurzzeitige Geräuschereignisse können an den betrachteten Im-

missionsorten folgende Maximalpegel auftreten: 

Immissionsort 
Spitzenpegel 

LAFmax in dB(A) 

zulässiger Spitzen-
pegel 

LAFmax in dB(A) 

 Tag Nacht Tag Nacht 

IO 1: An der Westfalenburg 8 56 38 85 60 

IO 2: Kleingarten West 64 - 90 65 

IO 3: Kleingarten Ost 64 - 90 65 

Tabelle 6.6: Spitzenpegel Zusatzbelastung 

Die Ergebnisse in Tabelle 6.6 zeigen, dass die zulässigen Spitzenpegel gemäß TA Lärm an 

allen Immissionsorten tagsüber und nachts eingehalten werden. 

 

Die Anforderungen der TA Lärm sind damit erfüllt, Maßnahmen zum Schutz vor gewerblichen 

Geräuschen sind nicht erforderlich. 
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7 Zusammenfassung  

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes InN 236 VEP - Möbelhaus 

Hildastraße - wurden die Auswirkungen der Verkehrsgeräusche der umliegenden Straßen unter-

sucht. Es ergaben sich an den Fassaden der geplanten Bebauung keine Überschreitungen der Ori-

entierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm.  

Auf der Planfläche wird angestrebt ein Möbelzentrum zu errichten. Es sind die sich ergebenden Im-

missionen, hervorgerufen aus dem Betrieb des Zentrums, an den nächstgelegenen Immissionsorten 

berechnet und gem. TA Lärm beurteilt worden. Die Anforderungen der TA Lärm sind erfüllt, Maß-

nahmen zum Schutz vor gewerblichen Geräuschen sind nicht erforderlich. Die Ergebnisse sind im 

Kapitel 6.5 dargelegt. 

 

 

Grevenbroich, den 28.11.2018 

 
 
 
 
            Dipl.-Ing. Ulrich Wilms     Dipl.-Ing. Klaus Boehmer 
      (Öffentlich bestellter und vereidigter          (Sachbearbeiter) 
Sachverständiger für Schallimmissionsschutz) 
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Anhang A: Pläne 

Anhang A1: Lage des Vorhabens und Immissionsorte 
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Anhang A2: Geltungsbereich des Bebauungsplan 
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Anhang A3: Konzept Möbelhaus  
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Anhang B: Verkehrsdaten 

Anhang B1: Bahndaten 

 

 

 

  

Strecke 2100 Abschnitt Dortmund Eving - DO Kirchderne

km 3,0 bis km 3,7

*Streckenabschnitt vmax =  100 kmh

Prognose 2025 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart- Anzahl Züge v_maxFahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl

GZ-E 18 18 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

GZ-E 6 6 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

RV-ET 58 8 120 5-Z5_A12 2

RV-VT 64 8 120 6-A10 3

IC-E 32 6 120 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

ICE 10 0 120 1 2 2-V1 12

188 46 Summe beider Richtungen

2132 Abschnitt Dortmund-Deusen-Dortmund-Obereving Oef

km 2,1 bis km 6,7

*Streckenabschnitt vmax =  km 2,1 bis km 3,4 =90 kmh, km 3,4 bis km 6,7 = 80  kmh

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart- Anzahl v_max*Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl
Fahrzeugkat

egorie Anzahl

GZ-E 20 3 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 2 0 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-V 14 8 100 8-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

36 11 Summe beider Richtungen

Erläuterungen und Legende

1. v_max abgeglichen mit VzG 2018

    Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten  wird die jeweilige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit angegeben. Der Abgleich mit den zulässigen 

    Streckenhöchstgeschwindigkeiten erfolgt durch die Projektleitung.

2.  Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen, 

     mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.

3. Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

    Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

4. Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RE = Regionlazug

RB = Regionlazug

RV = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn …

IC = Intercityzug (auch Railjet)

ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug

AZ = Saison- oder Ausflugszug

D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte

LR, LICE = Leerreisezug
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Anhang B2: Streckenplan U42 
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Anhang B3: Straßen 
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Anhang C: Rechenlauf-Informationen 

Anhang C1: Verkehrslärm  

 

Projektbeschreibung 
 
Projekttitel: 3666-18 B-Plan Möbelhaus Dortmund 
Projekt Nr.: 3666-18 B-Plan Möbelhaus Dortmund 
Projektbearbeiter:  
Auftraggeber:  
 
Beschreibung: 
 
 

Rechenlaufbeschreibung 
 
Rechenart: Rasterlärmkarte 
Titel:          Verkehr Frei oSB 
Gruppe:          
Laufdatei:      RunFile.runx 
Ergebnisnummer: 2 
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8) 
Berechnungsbeginn: 28.11.2018 12:19:02 
Berechnungsende: 28.11.2018 12:19:52 
Rechenzeit: 00:48:126 [m:s:ms] 
Anzahl Punkte: 55791 
Anzahl berechneter Punkte: 55791 
Kernel Version: SoundPLAN 8.0 (09.11.2018) - 32 bit 
 
 

Rechenlaufparameter 
 
Reflexionsordnung   3 
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger   200 m 
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle   50 m 
Suchradius   5000 m 
Filter:                  dB(A) 
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle):   0,100 dB 
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen:   Nein 
 
5 dB Bonus für Schiene ist gesetzt   Nein 
 
Richtlinien: 
 Straße:   RLS-90 
 Rechtsverkehr 
 Emissionsberechnung nach:  RLS-90 
 Straßensteigung geglättet über eine Länge von :  15 m 
 Seitenbeugung: ausgeschaltet 
 Minderung 
         Bewuchs:         Benutzerdefiniert 
         Bebauung:        Benutzerdefiniert 
         Industriegelände:  Benutzerdefiniert 
 
 Schiene:   Schall 03-2012 
 Emissionsberechnung nach:  Schall 03-2012 
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 Begrenzung des Beugungsverlusts: 
         einfach/mehrfach   20,0 dB /25,0 dB 
 Seitenbeugung: Verbesserte Methode (keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbin-
dung unterbricht) - ISO 17534-3 konform 
 Minderung 
         Bewuchs:         Keine Dämpfung 
         Bebauung:        Keine Dämpfung 
         Industriegelände:  Keine Dämpfung 
 
 Bewertung:   DIN 18005:1987 - Verkehr 
Rasterlärmkarte: 
 Rasterabstand:   1,00 m 
 Höhe über Gelände:   4,000 m 
 Rasterinterpolation: 
  Feldgröße =   9x9 
  Min/Max =   10,0 dB 
  Differenz =   0,1 dB 
  Grenzpegel=   40,0 dB 
 

Geometriedaten 
 
Verkehr.sit   28.11.2018 12:18:16 
- enthält: 
 OSM_Building.geo 31.07.2018 12:04:28 
 Rechengebiet.geo 31.07.2018 10:04:30 
 Schiene.geo   27.08.2018 11:41:22 
 Straßen.geo   28.11.2018 12:17:46 
 U 42.geo      31.07.2018 10:04:30 
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Anhang C2: Gewerbelärm 

 

Projektbeschreibung 
 
Projekttitel: 3666-18 B-Plan Möbelhaus Dortmund 
Projekt Nr.: 3666-18 B-Plan Möbelhaus Dortmund 
Projektbearbeiter:  
Auftraggeber:  
 
Beschreibung: 
 
 

Rechenlaufbeschreibung 
 
Rechenart: Einzelpunkt Schall 
Titel:          "Gewerbe.sit" 
Gruppe:          
Laufdatei:      RunFile.runx 
Ergebnisnummer: 1 
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8) 
Berechnungsbeginn: 27.08.2018 16:58:35 
Berechnungsende: 27.08.2018 16:58:37 
Rechenzeit: 00:00:546 [m:s:ms] 
Anzahl Punkte: 3 
Anzahl berechneter Punkte: 3 
Kernel Version: SoundPLAN 8.0 (12.06.2018) - 32 bit 
 
 

Rechenlaufparameter 
 
Reflexionsordnung   3 
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger   200 m 
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle   50 m 
Suchradius   5000 m 
Filter:                  dB(A) 
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle):   0,100 dB 
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen:   Nein 
 
Richtlinien: 
 Gewerbe:   ISO 9613-2: 1996 
 Luftabsorption:  ISO 9613-1 
 regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Boden-
effekt 
 Begrenzung des Beugungsverlusts: 
         einfach/mehrfach   20,0 dB /25,0 dB 
 Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände) 
 Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung 
 Umgebung: 
         Luftdruck  1013,3 mbar 
         relative Feuchte  70,0 % 
         Temperatur  10,0 °C 
         Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;  
         Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein 
 Beugungsparameter:        C2=20,0 
 Zerlegungsparameter: 
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         Faktor Abstand / Durchmesser  8 
         Minimale Distanz [m]                  1 m 
         Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung  1,0 dB 
         Max. Iterationszahl  4 
 Minderung 
         Bewuchs:         ISO 9613-2 
         Bebauung:        ISO 9613-2 
         Industriegelände:  ISO 9613-2 
 
 Parkplätze:   ISO 9613-2: 1996 
 Emissionsberechnung nach:  Parkplatzlärmstudie 2007 
 Luftabsorption:  ISO 9613-1 
 regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Boden-
effekt 
 Begrenzung des Beugungsverlusts: 
         einfach/mehrfach   20,0 dB /25,0 dB 
 Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände) 
 Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung 
 Umgebung: 
         Luftdruck  1013,3 mbar 
         relative Feuchte  70,0 % 
         Temperatur  10,0 °C 
         Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;  
         Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein 
 Beugungsparameter:        C2=20,0 
 Zerlegungsparameter: 
         Faktor Abstand / Durchmesser  8 
         Minimale Distanz [m]                  1 m 
         Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung  1,0 dB 
         Max. Iterationszahl  4 
 Minderung 
         Bewuchs:         ISO 9613-2 
         Bebauung:        ISO 9613-2 
         Industriegelände:  ISO 9613-2 
 
 Bewertung:   TA-Lärm 1998/2017 - Werktag 
 Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt 
 

Geometriedaten 
 
Gewerbe.sit   27.08.2018 16:58:14 
- enthält: 
 Anlieferung(1).geo 31.07.2018 09:47:04 
 Anlieferung.geo 31.07.2018 09:22:20 
 Boden.geo     31.07.2018 09:48:38 
 IO Gewerbe.geo 31.07.2018 12:26:54 
 Lüftung.geo   31.07.2018 15:07:14 
 Möbelmarkt.geo 31.07.2018 13:00:06 
 OSM_Building.geo 31.07.2018 13:04:28 
 Parkplatz.geo 31.07.2018 09:51:26 
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Anhang D: Farbkarten Beurteilungspegel öffentlicher Schienen- und Straßenverkehr 

Anhang D1: Beurteilungspegel freie Schallausbreitung – Tagzeit 
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 Anhang D2: Beurteilungspegel freie Schallausbreitung – Nachtzeit 
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Anhang D3: Gebäudelärmkarte Beurteilungspegel – Tagzeit 

Erdgeschoss 
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Obergeschoss 
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Anhang D4: Gebäudelärmkarte Beurteilungspegel – Nachtzeit 

Erdgeschoss 
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Obergeschoss 
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Anhang E: Schallausbreitungsrechnung zu den Immissionsorten Gewerbelärm 
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Anhang F: Verwendete Abkürzungen 

 

Legende

 

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²

Zeit- bereich Name des Zeitbereichs

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 

Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 

S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption

Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauung

ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur

dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl

dLw dB Korrektur Betriebszeiten

Cmet dB Meteorologische Korrektur

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr dB(A) Pegel/  Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 7.3

 


